
                Berufliches Schulzentrum Leipziger LandBerufliches Schulzentrum Leipziger Land
 -Schulträger Landkreis Leipzig-

Antrag auf Beurlaubung vom Schulbesuch für Schüler des BSZ LL
nach der Schulbesuchsordnung des SMK vom 12. August 1994

Der Schüler kann nur in besonderen Ausnahmefällen vom Schulbesuch beurlaubt werden. Die 
Beurlaubung muss rechtzeitig (in der Regel 14 Tage vorher) in der Schule beantragt werden. 
Der versäumte Unterrichtsstoff muss vom Schüler eigenständig nachgeholt werden.

Zuständig für die Entscheidung über Beurlaubung - bis zu 2 Tagen - ist der Klassenlehrer bzw. 
Tutor, im Übrigen der Schulleiter.

Name des Schülers

Klasse

Klassenlehrer/-in bzw. Tutor/-in

Freistellung am

von…/bis…       

Begründung

Einwilligung der Fachlehrer:

1. Tag 2. Tag

Stunde Fach Unterschrift Fachlehrer Stunde Fach Unterschrift Fachlehrer

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

6. 6.

7. 7.

8. 8.

9. 9.

Ein geeigneter Nachweis ist dem Antrag beizufügen.

Datum, Unterschrift des Schülers/Erziehungsberechtigten

Datum, Unterschrift des Klassenlehrers bzw. Tutor

Datum, Unterschrift des Schulleiters

BSZ Leipziger Land, Röthaer Str. 44, 04564 Böhlen

Tel.: 034206 75590 Fax: 034206 75599 stammschule@bsz-leipziger-land.de
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